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• Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Aurich e.V. (DRK) betreibt seit September 1991 in der Zingelstraße 3 
in Aurich ein Übernachtungsheim für Obdachlose und Nichtsesshafte. Diese Übernachtungsmöglichkeit 
wurde eingerichtet, nachdem durch die Wohnungsnot Anfang der 90er Jahre die Zahl der akut von 
Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen auch in Aurich stark gestiegen war. 

• Definition und Zuständigkeit: · Obdachlose sind Menschen ohne ausreichende Unterkunft, die ggf. in 
Obdachlosen- oder sonstigen Behelfsunterkünften ohne Mietverhältnis untergebracht sind. 

• In Niedersachsen wird zwischen „freiwilliger“ und „unfreiwilliger“ Obdachlosigkeit unterschieden. 

• „Freiwillig“ Obdachlose sind Nichtsesshafte (Umherreisende), die ohne gesicherte wirtschaftliche 
Lebensgrundlage umherziehen. Die Betreuung dieser Personengruppe fällt in den Zuständigkeitsbereich des 
überörtlichen Sozialhilfeträgers und wird durch den Landkreis Aurich (als herangezogene kommunale 
Körperschaft) wahrgenommen.

• Unfreiwillige Obdachlosigkeit liegt vor, wenn Betroffene ungewollt ohne Unterkunft sind. Zuständig für deren 
Unterbringung sind die jeweiligen kreisangehörigen Städte, Gemeinden oder Samtgemeinden – abhängig 
vom tatsächlichen Aufenthaltsort der betroffenen Person.
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